
   

Universitätsstadt Siegen, 21.02.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung vom 03.02.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
7. Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung auf den Wochenmärkten in der Universitätsstadt Siegen - 
Marktverordnung - (Ordnungsziffer 32.022) 

 
Vorlage Nr. VL 705/2021  

 
Die Frage von Frau Böcking nach der Höhe des Bußgeldes, beantwortet Herr O. Schmidt da-
hingehend, die ordnungsbehördliche Verordnung verweise auf § 17 OWiG. Die Bußgeldhöhe 
belaufe sich auf höchstens 1000 Euro. Der Verweis auf das OWiG erfolge, um die Verord-
nung nicht immer anpassen zu müssen, wenn sich der im OWiG festgelegte Bußgeldrahmen 
erhöhe. Man könne sich dann immer am aktuellen Rahmen orientieren. 
 
Begrüßenswert sei, dass sich die Verwaltung um eine gendergerechte Sprache bemühe. Sei-
nes Erachtens habe sich in dem Absatz 1 des § 7 jedoch durch den Wegfall des Possessivpro-
nomens der Sinn geändert (bisher: Auf dem Wochenmarkt hat jeder sein Verhalten und den 
Zustand seiner Sachen…..neu: Auf dem Wochenmarkt ist das Verhalten und der Zustand der 
Sachen…..). Bleibe der Sinn durch den Wegfall unverändert, könne man es wie vorgeschlagen 
belassen, andernfalls schlage er vor, das Wort „eigene“ zu verwenden, so Herr Heilmann  
 
Am Sinn habe sich nichts verändert, so Herr Fries.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die überarbeitete Ordnungsbehördliche 
Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den 
Wochenmärkten (Marktverordnung). 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 
 4. AfFSO 03.02.2022 
 
 
 




